
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen 

1. Geltungsbereich 

Diese Bedingungen gelten für alle unsere Lieferungen und Leistungen. Sie gelten auch für alle zukünftigen 
Geschäftsabschlüsse, selbst wenn sie nicht noch einmal besonders vereinbart werden. 
Abweichungen hievon sind nur verbindlich, wenn wir sie schriftlich anerkannt haben.  
Anders lautende Bedingungen des Bestellers verpflichten uns nicht, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich 
widersprechen.  
Mündliche Vereinbarungen sind nur durch unsere schriftliche Bestätigung rechtswirksam. 
Diese Bedingungen gelten auch als vereinbart, wenn Sie diesen nicht innerhalb von drei Tagen nach Erhalt widersprechen 
oder wenn Sie unsere Lieferungen und Leistungen annehmen. 
 

2. Angebote 

2.1. Unsere Angebote gelten freibleibend. 

2.2. Die in Katalogen, Prospekten und dergleichen enthaltenen Angaben sind nur maßgeblich, wenn sie von uns in der 
Auftragsbestätigung ausdrücklich bestätigt werden. 

2.3. Allfällige für die Ausführung eines Auftrages notwendige, von Behörden oder Dritten zu erteilende Genehmigungen 
sind vom Auftraggeber zu erwirken, der uns diesbezüglich zu informieren und allenfalls schad- und klaglos zu halten 
hat. Wir sind nicht verpflichtet, Lieferungen oder Leistungen zu erbringen, bevor diese Genehmigungen 
rechtswirksam erteilt wurden. 

2.4. Der angemessene Aufwand für auf Wunsch des Auftraggebers angefertigte Entwürfe, Skizzen oder Muster ist uns 
über unser Verlangen prompt auch dann zu ersetzen, wenn der in Aussicht genommene Auftrag nicht erteilt wird. 

3. Vertragsabschluss  

Verträge kommen erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen 
bilden jeweils einen untrennbaren Bestandteil des gegenständlichen Vertrages. Änderungen und Ergänzungen,  
Nebenabreden und allfällige Einkaufsbedingungen des Käufers bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen 
Bestätigung.  

4. Preise 

4.1. Preisangebote erlangen Verbindlichkeit, wenn wir sie mit schriftlicher Angabe des Leistungsumfanges bestätigt 
haben. Über dessen Leistungsumfang hinausgehende Lieferungen oder Leistungen können von uns gesondert in 
Rechnung gestellt werden. 

4.2. Soferne nicht schriftlich Anderes vereinbart wurde, gelten die Preise ab Werk bzw ab unserem Lager ausschließlich 
Verpackung, Verladung, Versicherung und Mehrwertsteuer. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so verstehen 
sich die Preise ohne Abladen und ohne Vertragen. 

4.3. Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe. Wir sind berechtigt, die Preise anzupassen, 
wenn die Bestellung von einem Gesamtangebot abweicht oder der am Tag der Lieferung geltende Preis vom 
ursprünglich bekannt gegebenen Preis abweicht. 

4.4. Wir sind insbesondere berechtigt, Mehrkosten wegen einer von uns nicht verschuldeten Verzögerung bei der 
Klärung der technischen oder rechtlichen Voraussetzungen für die Lieferung oder infolge vom Besteller gewünschter 
Überstunden, Nacht- oder Sonntagsarbeit, in Rechnung zu stellen. 

5. Kurssicherung 

Die angegebenen Preise beruhen – sofern sie in Fremdwährung angegeben sind – auf dem Devisenmittelkurs am Tag der 
Ausstellung der Auftragsbestätigung. Im Falle von Kursänderungen zu unseren Ungunsten von mehr als 2 % sind wir 
berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen.  

6. Lieferung 

6.1. Nur die in Auftragsbestätigungen von uns zugesagten Liefertermine sind verbindlich, setzen jedoch voraus, daß zu 
diesem Zeitpunkt die von uns zu liefernde Ware in unserem Hause zur Verfügung steht. 



6.2. Die in den Preislisten angegebenen Preise sind für uns vor Auftragsbestätigung nicht verbindlich. 

6.3. Über ausdrücklichen schriftlichen detaillierten Auftrag werden wir die zum Transport gegebene Ware dem Auftrag 
entsprechend auf Kosten des Bestellers versichern. 

6.4. Es wird darauf hingewiesen, daß Erzeugnisse nach Art der gelieferten Produkte im Falle einer Ausfuhr aus 
Österreich vielfach bewilligungspflichtig sind. 

6.5. Verpackung aus Papier oder Pappe wird zu unseren Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen. 

6.6. Für den Fall unseres Lieferverzuges gilt Folgendes als vereinbart: Eine nachweislich durch unser grobes Verschulden 
eingetretene Verzögerung berechtigt den Auftraggeber, pro vollendeter Woche der Verspätung eine Ver-
zugsentschädigung von einem halben Prozent, insgesamt aber von maximal 5 % des Fakturenwertes desjenigen 
Teiles der betroffenen Lieferung oder Leistung zu beanspruchen, der infolge nicht rechtzeitiger Lieferung eines we-
sentlichen Teiles nicht benutzt werden kann, soferne dem Auftraggeber ein nachweislicher Schaden in dieser Höhe 
erwachsen ist. Darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche des Auftraggebers sind ausgeschlossen. 

7. Erfüllung und Gefahrenübergang 

7.1. Versandart und Versandweg werden, soweit keine anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, von uns 
bestimmt. 

7.2. Nutzung und Gefahr gehen auf den Auftraggeber über, wenn der Liefergegenstand unser Lager verlässt, unabhängig 
von den für die Lieferung oder Leistung vereinbarten Zahlungskonditionen.  

8. Zahlung 

8.1. Soferne keine besonderen Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart wurden, ist die Fakturensumme (Nettopreis 
zuzüglich Mehrwertsteuer) prompt ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 

8.2. Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilbeträge mit Erhalt der betreffenden Faktura fällig. Dies gilt auch 
für Verrechnungsbeträge, welche durch Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen über die ursprüngliche 
Abschlusssumme hinaus entstehen, unabhängig von den für die Hauptlieferung vereinbarten Zahlungsbedingungen. 
Wenn wir im Zusammenhang mit dem Vertrag größere Materialmengen bereitstellen, gilt als vereinbart, dass hiefür 
sofort Zahlung zu leisten ist. 

8.3. Zahlungen sind ausschließlich auf eines unserer in den Fakturen genannten Konten oder an unsere Kassa fristgerecht 
ohne jeden Abzug frei unserer Zahlstelle in der in der Rechnung angegebenen Währung zu leisten. Als Zahlungstag 
gilt der Tag des Einlangens bei uns oder unserer Zahlstelle. 

8.4. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen oder anderen Ansprüchen, 
welcher Art auch immer, zurückzuhalten oder mit Gegenforderungen aufzurechnen.  

8.5. Ist der Auftraggeber mit seiner Zahlung oder sonstigen Leistungen in Verzug, so können wir  

8.6. die Erfüllung unserer Verpflichtungen bis zur Bewirkung der rückständigen Zahlung oder sonstigen Leistungen 
aufschieben,  

8.7. eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen,  

8.8. den gesamten noch offenen Kaufpreisrest fällig stellen (Terminverlust), wobei auch der auf bezahlte Teilrechnungen 
gewährte Rabatt entfällt,  

8.9. eine Mahngebühr in Höhe von 10 Euro, und ab Fälligkeit Verzugszinsen gemäß § 1333 Abs (2) ABGB, mindestens 
jedoch 14 % p.a., verrechnen oder  

8.10. bei Nichteinhaltung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. 

 
9. Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Tilgung aller unserer Forderungen aus allen gegenseitigen Rechtsgeschäften mit dem Auftraggeber 
bleibt die Ware unser Eigentum.  
Unser Eigentum erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entsprechenden neuen Erzeugnisse.  



Der Auftraggeber hat den Kennzeichnungspflichten und sonstigen Formvorschriften zur Wahrung des 
Eigentumsvorbehaltes nachzukommen. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Auftraggeber gehalten, auf 
unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu verständigen. Der Käufer darf über die in unserem Eigentum 
stehende Ware nur verfügen, solange er bereit und in der Lage ist, seinen Verpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß 
und pünktlich nachzukommen. 
Verpflichtungen und Sicherungsübereignungen sind nur mit unserer Zustimmung erlaubt. 
 
 

10. Gewährleistung 

Wir sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verpflichtet, innerhalb der sechsmonatigen (bei 
Verbrauchergeschäften zweijährigen) Gewährleistungsfrist jeden die Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel am 
Leistungsgegenstand zu beheben, der zum Zeitpunkt der Lieferung bereits vorlag und auf einem Fehler der Konstruktion, 
des Materials oder der Ausführung beruht. 
 
10.1. Der Gewährleistungsanspruch entsteht nur dann, wenn der Auftraggeber den aufgetretenen Mangel unverzüglich 

schriftlich anzeigt und detailliert beschrieben hat. Dies gilt insbesondere auch im Fall von Mängeln bei Werkver-
trägen. Mängel eines Teiles der Lieferung dürfen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung führen. Bei 
berechtigter Mängelrüge können wir nach unserer Wahl die mangelhafte Ware oder mangelhafte Teile davon 
ersetzen oder nachbessern. 

10.2. Bei ordnungsgemäß erhobener und berechtiger Mängelrüge werden wir unter angemessener Berücksichtigung der 
Interessen des Käufers Gewähr durch Verbesserung, Gewährung eines Preisnachlasses oder Ersatzlieferung (Um-
tausch) vornehmen oder die Ware gegen Erstattung des Kaufpreises zurücknehmen. 

10.3. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Auftraggebers sind uns die erforderlichen Hilfskräfte, Hilfsmaterialien 
und Werkzeuge vom Auftraggeber unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

10.4. Wird eine Leistung aufgrund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen und sonstigen Spezifikationen 
des Auftraggebers angefertigt, so erstreckt sich unsere Haftung nur auf die bedingungsgemäße Ausführung. Bei 
Verkauf gebrauchter Gegenstände sowie bei Übernahme von Reparaturaufträgen oder bei Umänderungen und 
Umbauten leisten wir keine Gewähr. 

10.5. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, die durch Überbeanspruchung, nachlässige oder 
unsachgemäße Behandlung, Verwendung ungeeigneter Betriebsmaterialien vom Auftraggeber oder dritter Seite 
beigestelltes Material, Anweisungen des Auftraggebers oder Montagearbeiten Dritter verursacht worden sind. Wir 
haften nicht für Beschädigungen durch Handlungen Dritter, atmosphärischer Entladungen, Überspannungen und 
chemische Einflüsse. Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen, sind von der Gewährleistung 
ausgeschlossen. 

10.6. Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne unsere Zustimmung Änderungen oder Instandsetzungen am 
Liefergegenstand vorgenommen werden. Durch gewährleistungspflichtige Arbeiten und Lieferungen wird die 
Gewährleistungsfrist nicht verlängert.  

10.7. Wir haften keinenfalls für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Einsparungen, Schäden aus 
Ansprüchen Dritter gegen den Kunden, unmittelbare Schäden oder Folgeschäden, sowie Schäden an 
aufgezeichneten Daten. 

10.8. Abweichungen des von uns verwendeten Materials von der vertragsgemäßen Beschaffenheit können nur dann 
einen Mangel darstellen, wenn sie in den Lieferbedingungen des betreffenden Lieferanten enthaltene Toleranzen 
wesentlich überschreiten.  

10.9. Wir sind bei Werkverträgen einvernehmlich von der Warnpflicht gemäß § 1168a ABGB ähnlichen Bestimmungen 
in anderen AGB oder anzuwendenden anderen Rechtsvorschriften befreit. 

11. Schadenersatz 

Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes vorgesehen wurde, bleibt unsere Haftung in allen Fällen auf jene Schäden 
beschränkt, die am Gegenstand unserer Leistung entstanden sind. Jeder darüber hinausgehende Schadenersatz, ins-
besondere für Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen, soferne uns nicht grobes Verschulden vorzuwerfen ist. 
 



12. Produkthaftung 

Eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz wird gemäß § 9 PHG ausgeschlossen, ausgenommen unser Kunde ist 
selbst Verbraucher. Hierdurch wird auch ein Rückgriff an unser Haus ausgeschlossen. 
In jedem Falle ist ein Rückgriff ausgeschlossen, wenn uns nicht von dem haftungsbegründenden Sachverhalt sofort 
Kenntnis gegeben wird, so daß das Ereignis von uns noch festgestellt und die allfällig haftungsbegründenden Umstände 
geprüft werden können. 

13. Verzugsfolgen und Rücktritt 

Das Storno einer Bestellung ist grundsätzlich ausgeschlossen. Sollten wir einem Storno Ihrer Bestellung, aus welchen 
Grunde immer, zustimmen oder im Falle der Geltendmachung eines Eigentumsvorbehaltes die Ware zurücknehmen, so 
bleibt dennoch ein Anspruch von 30 % des Fakturenwarenwertes als Ersatzanspruch gegen Sie aufrecht und ist, soweit er 
nicht schon fällig war, sofort fällig. 
 
Neben den Fällen des Punktes 7.5.5. sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten: 
 
13.1. Wenn die Ausführung der Lieferung der Beginn oder die Fortsetzung der Leistung aus Gründen, die der 

Auftraggeber zu vertreten hat, unmöglich oder trotz Nachfristsetzung weiter verzögert wird,  

13.2. wenn sich der Auftraggeber bei Bedenken über seine Bonität weigert, auf unser Verlangen Vorauszahlung zu 
leisten oder vor Lieferung eine taugliche Sicherheit zu erbringen, 

13.3. Falls über das Vermögen unseres Auftraggebers ein gerichtliches Insolvenzverfahren eingeleitet oder ein 
Konkursantrag mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird, können wir ohne Setzung einer Nachfrist 
vom Vertrag zurücktreten.  

13.4. Unbeschadet unserer Schadenersatzansprüche haben wir im Falle des Rücktrittes Anspruch auf Bezahlung der 
bereits erbrachten Lieferungen oder Leistungen, sowie der im Hinblick auf den Vertrag erbrachten 
Vorbereitungshandlungen, auch wenn der Vertrag hiedurch nur teilweise erfüllt wurde. Auch wenn keine 
Lieferung erfolgt ist, haben wir diesfalls Anspruch auf Ersatz der Kosten, die zu ihrer Vorbereitung getätigt 
wurden. 

14. Namen- und Markenaufdruck 

In der Regel sind unsere Waren mit einem Waren- und/oder Firmenzeichen gekennzeichnet. Werden solche Waren 
weiterverarbeitet, mit anderen Produkten vermischt etc, so dürfen obige Zeichen in der Folge nur mit unserer vorherigen 
schriftlichen Zustimmung verwendet werden. 
 

15. Urheberrechte 

15.1. Wir behalten uns sämtliche Rechte an den von uns verwendeten Entwürfen, Angeboten, Projekten und den 
zugehörigen Zeichnungen, Maßbildern und Beschreibungen vor. Diese Unterlagen dürfen, auch wenn sie nicht 
von uns stammen, vom Auftraggeber nicht in einer über den Vertragsinhalt hinausgehenden Weise genutzt 
werden. Sie dürfen insbesondere nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Sie sind uns über 
unser Verlangen sofort zurückzustellen. 

15.2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns gegenüber allen Ansprüchen, die von Dritten aus Verletzungen von 
Urheberrechten, Leistungsschutzrechten, sonstigen gewerblichen Schutzrechten oder Persönlichkeitsrechten 
erhoben werden, schad- und klaglos zu halten. Wir verpflichten uns, in einem gegen uns angestrengten 
Rechtsstreit dem Auftraggeber den Streit zu verkünden. Tritt der Auftraggeber dem Verfahren nicht als 
Streitgenosse auf unserer Seite bei, sind wir berechtigt, den Klagsanspruch anzuerkennen. 

16. Beratung 

Eine Beratung durch unsere Mitarbeiter erfolgt unverbindlich. Eine Haftung aus solcher Beratung ist, soweit rechtlich 
zulässig, ausgeschlossen. 

17. Gerichtsstand und Erfüllungsort 

Für sämtliche sich aus diesem Vertrag mittelbar oder unmittelbar ergebenden Streitigkeiten wird die Zuständigkeit des für 
den ersten Wiener Bezirkes sachlich zuständigen ordentlichen Gerichtes vereinbart. Es gilt österreichisches Recht. 
Erfüllungsort für alle aus diesem Vertrag erwachsenen Verbindlichkeiten ist der Sitz unserer Firma. 


